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Unterschiedliche Nutzer, 
Nutzungsarten und Interessen
Ein Patentrezept zur Lösung sämtlicher Konflikte im öffentlichen Raum gibt es nicht. 
Voraussetzung für die Anwendung von Massnahmen auf öffentlichen Plätzen ist jedoch eine 
Diskussion darüber, was man mit dem öffentlichen Raum will. Um lebenswerte Räume zu 
schaffen, braucht es einerseits Kenntnisse über die Funktion der Räume und andererseits klare
Nutzungsregeln. An der Tagung «Zwischen Planbarkeit und Unberechenbarkeit» in Luzern zeigte
sich, dass Verfahren, Partizipationsmöglichkeiten und informelle Lösungswege vorhanden sind. 

Der öffentliche Raum in Städten und Ge-
meinden ist ein wichtiger Teil der Le-
bensqualität. Er wird als Treffpunkt, Auf-
enthaltsort und Veranstaltungsraum ge-
nutzt. Nutzung, Gestaltung und Wahr-
nehmung des öffentlichen Raumes sind
vielfältig und zum Teil widersprüchlich.
Durch den sozialen Wandel, sich schnell
verändernde Ansprüche und Trends so-
wie neue Formen räumlicher Nutzun-
gen wird das Management öffentlicher
Räume zu einer anspruchsvollen Auf-
gabe. Neben der Lösung von Nutzungs-
konflikten und Problemen wie Littering,
Ruhestörung und Unsicherheit gilt es,
bedarfsgerechte Angebote zu schaffen
und eine hohe Standortqualität zu ge-
währleisten.
Die Tagung in Luzern wurde von der
Hochschule Luzern, der Schweizeri-
schen Vereinigung für Landesplanung
(VLP) und vom Verein Future for the
commons organisiert. Im Zentrum stan-
den  Planung und Management öffent-
licher Räume, Erfahrungen mit Themen-
und fachübergreifenden Management-
ansätzen, die Frage der Bevölkerungs-
beteiligung bei Planung und Manage-
ment des öffentlichen Raumes sowie
die Veränderung der Nutzung des öf-
fentlichen Raumes. 

Stadträumliche Qualitäten 
als Schlüsselressource 
Anhand von Beispielen machte Prof.
Angelus Eisinger von der Universität
Hamburg die Grenzen heutiger archi-
tektonisch-städtebaulicher Vorgehens-
weisen sichtbar. Damit diese überwun-
den werden könnten, brauche es revi-
dierte planerische Praktiken und Strate-
gien für den öffentlichen Raum. Gerade
im Zeitalter der globalen Standortkon-
kurrenz würden stadträumliche Qualitä-
ten zur Schlüsselressource der eigen-
ständigen Profilbildung – auch in
Schweizer Städten, wo die jahrzehnte-
lange Sehnsucht nach dem öffentlichen
Raum allmählich ihre Erfüllung finde,
sagte Eisinger.  

Aneignung, Wahrnehmung und 
Gestaltung öffentlicher Räume
Barbara Emmenegger und Monika Lit-
scher von der Hochschule Luzern prä-
sentierten die Resultate einer Studie in
sechs städtischen Räumen, die im Rah-
men des Forschungsprojektes «Nut-
zungsmanagement im öffentlichen
Raum» letztes Jahr durchgeführt wurde.
Im Zentrum der Untersuchung standen
Nutzung, Wahrnehmung und gestalteri-
sche Elemente von öffentlichen Räumen
in den Städten Basel, Luzern, Schaffhau-
sen, St. Gallen, Winterthur und Zürich. 
Die Studie zeigte, dass bei der Nutzung
die soziale Interaktion und die Kommu-
nikation von zentraler Bedeutung sind.
Gerade innerhalb der eigenen Gruppe
hat die Kommunikation oberste Priori-

tät. Meistens finden soziale Kontakte
und Kommunikation innerhalb der je-
weiligen Alterssegmente statt, selten
sind sie spontaner Art. 
Die sechs untersuchten Räume sind öf-
fentliche, städtische Räume – und mit
Ausnahme des Untersuchungsraums
von Schaffhausen – zentrumsnah gele-
gen. Wie Emmenegger und Litscher
ausführten, hat sich gezeigt, dass jeder
Raum einer eigenen ortsspezifischen
Logik folgt. Die sechs untersuchten
Räume wiesen Ähnlichkeiten auf, unter-
schieden sich aber in vielerlei Hinsich-
ten voneinander. Zu den zentralen As-
pekten, die bei den meisten Fällen zur
Sprache kommen, zählen in diesem Zu-
sammenhang die positiv konnotierten
Begriffe Vielfalt und Diversität. Damit ist
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Bei der Planung der öffentlichen Räume sind klare Vorstellungen von dessen Funk-
tionen nötig. (Bild: Johannes Vortmann, Pixelio)



zum einen die Breite der Nut-
zungen und Aneignungen,
zum anderen die Unter-
schiedlichkeit der Raumnut-
zenden selbst, was Alter, Ge-
schlecht, Herkunft, Milieu
und Lebensstilisierung be-
trifft, gemeint. Diese Vielfalt
gilt in der Idealvorstellung
von «öffentlichem Raum» als
wichtige Komponente. 
Die von Emmenegger und
Litscher durchgeführte Stu-
die hat interessanterweise
gezeigt, dass die Benutzer
der öffentlichen Räume eine
grundsätzlich positive Grund -
stimmung und Wertschät-
zung gegenüber den Mög-
lichkeiten der urbanen öf-
fentlichen Räume zeigen.
Dies obwohl anhand unter-
suchter  Themen wie Kommu -
nikation, Interaktionen und
Atmosphären die Komplexi-
tät und Widersprüchlichkeit der Erwar-
tungen sichtbar geworden sind. Diese
Wertschätzung dem öffentlichen Raum
gegenüber äussert sich darin, dass die
vielseitigen Möglichkeiten, die städti-
sche Räume bieten, erkannt, genutzt
und geschätzt werden. Deuten lässt sich
dies als Ausdruck von Teilhabe am ge-
sellschaftlichen, städtischen Leben. Die
Autorinnen betonten, diese positive
Einstellung gelte es in der aktuellen Dis-
kussion um die Bedeutung und Funk-
tion der Stadträume einzubeziehen. 

Mutige Anwendung 
innovativer Instrumente  
Am zweiten Kongresstag wurde die
Frage erörtert, mit welchen Instrumen-
ten, Verfahren und Rechtsordnungen
sich eine bedarfsgerechte Gestaltung
und Verwaltung öffentlicher Räume er-
reichen lässt. Lukas Bühlmann, Direktor
der VLP, stellte eine Reihe von Instru-
menten und Verfahren vor. Die wenigs-
ten sind rechtlich geregelt, mit der
Folge, dass sie in der Praxis sehr unter-
schiedlich angewendet werden. Bühl-
mann zeigte jedoch, dass Städte und
Gemeinden, die den Mut und den Willen
aufbringen, nicht vorgeschriebene, in-
novative Instrumente und Verfahren
einzusetzen – beispielsweise kommu-
nale Richtplanungen, Wettbewerbsver-
fahren, partizipative Verfahren – erfolg-
versprechende Planungen ihres öffentli-
chen Raums realisieren können.  
André Müller vom Polizeidepartement
der Stadt Zürich thematisierte am Bei-
spiel des Alkoholkonsums Jugendlicher
im öffentlichen Raum eine neue Form
der Raumaneignung, die oftmals Ursa-

che von Gewalt, Unfällen, Lärm und Lit-
teringproblemen darstellt. Die Reaktio-
nen der Stadtbehörden auf das organi-
sierte Alkoholtrinken im letzten Som-
mer – Stichwort Botellones – waren un-
terschiedlich und reichten vom Verbot
bis zur Bewilligung mit Auflagen. Die
Abgrenzung des schlichten Gemeinge-
brauchs (Laufen oder Sitzen) vom be-
willigungspflichtigen «gesteigerten Ge-
meingebrauch» des öffentlichen Grun-
des (zum Beispiel Veranstaltungen) sei
oft schwierig, betonte Müller. Die Mass-
nahmen im Umgang mit dem exzessi-
ven Alkoholkonsum reichen von Prä-
ventionsmassnahmen über Konfliktbe-
wältigungsteams an den «Hotspots»
des öffentlichen Raumes bis zur polizei-
lichen Gewahrsam und Überwälzung
der Spitalkosten. 

Klärung 
der Rahmenbedingungen 
Peter Mösch Payot von der Hochschule
Luzern sieht als Erfolgsfaktor der the-
men- und fachübergreifenden Zusam-
menarbeit die Klärung der Rahmenbe-
dingungen und die Nutzung des im
Rechtssystem vorhandenen Klärungs -
instrumentariums. Er zeigte neben den
grund- und privatrechtlichen Ansprü-
chen die Grenzen der Nutzung gemäss
Bundesverfassung, Verwaltungs- und
Privatrecht auf. Zur Lösung von Nut-
zungskonflikten im öffentlichen Raum,
so Mösch, leisteten auch das Rechts-
gleichheitsprinzip, das Verhältnismäs-
sigkeitsprinzip sowie das Legalitätsprin-
zip einen Beitrag. Angesichts der sich
schnell verändernden Ansprüche und
Trends propagierte Mösch aufgrund ei-

ner sorgfältigen Abwä-
gung auch den Einsatz in-
formeller Lösungsansätze.
Schliesslich beleuchtete
der Referent die rechtli-
chen Grundlagen für die
Partnerschaft von Privaten
und der öffentlichen Hand
im Nutzungsmanagement
des öffentlichen Raums. 

Planbarkeit wird 
zunehmend schwieriger
Im Rahmen einer Podi-
umsdiskussion setzten
sich Georg Tobler, Bundes-
amt für Raumentwicklung,
Barbara Emmenegger,
Hochschule Luzern, und
Dominik Egli, Baudeparte-
ment Basel-Stadt, mit der
Planbarkeit des öffentli-
chen Raums auseinander.
Die Planung werde ange-
sichts der Vielfalt an Nut-

zern, Nutzungsarten und Interessen zu-
nehmend schwieriger. Obwohl die Nut-
zung des öffentlichen Raums vielfältig
und teilweise auch widersprüchlich ist,
waren sich die Podiumsteilnehmer ei-
nig, dass eine Planung notwendig ist.
Voraussetzung ist eine Auseinanderset-
zung darüber, was man mit dem öffent-
lichen Raum will. Klare Nutzungsregeln
würden mithelfen, lebenswerte Räume
zu gestalten. Die Schaffung leerer
Räume, wie dies in den letzten Jahren
zum Teil Mode war, wurden auf dem Po-
dium als problematisch erachtet, weil es
oft nicht möglich sei, diese mit Leben zu
füllen. Eine wichtige Erkenntnis bei der
Suche nach guten Planungsansätzen
und Managementmethoden ist die Fest-
stellung, dass der öffentliche Raum
selbst von sehr problematischen Nut-
zern in der Regel geschätzt wird.  
Im Rahmen von Workshops wurden an
der Tagung in Luzern konkrete Ansätze
für die Planung und das Management
von öffentlichen Räumen diskutiert.
Wichtige Erkenntnisse daraus sind,
dass es klare Vorstellungen braucht,
welche Funktionen ein bestimmter
Raum erfüllen soll. Für bedarfsgerechte
Lösungsansätze gelte es, die relevanten
Akteure der öffentlichen Hand, der Wirt-
schaft und der Bevölkerung frühzeitig in
den Planungs- und Managementpro-
zess mit einzubeziehen. Oftmals sei dies
ein lang andauernder Gestaltungs- und
Aushandlungsprozess, der jedoch zu
breit abgestützten und nachhaltigen Lö-
sungen führen könne.  

(pd/sts)
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Klare Nutzungsregeln helfen mit, lebenswerte Räume zu ge -
stalten. (Bild: Pixelio)


